
die Methode wäre langwierig und langweilig. Außerdem ergäbe sich die Schwierig-
keit, die Ergänzungen so zu formulieren, daß sie den ersehnten Zweck erfüllten. 
Vor allem war aber eine Ergänzung nicht die Art von „Schmiegsamkeit" in der Ver-
fassung, die Präsident Roosevelt so oft rühmte. Wenn er bemerkte, daß die [443] 
Verfassung „schmiegsam" sei, so meinte er das Gesetzeswerk in seinem gegen-
wärtigen Wortlaut. Mit Hilfe eines genügend liberalen Gerichtshofes, der dieses 
Dokument in Übereinstimmung mit den Wünschen des Präsidenten interpretierte, 
könnte die augenblicklich als verfassungswidrig bezeichnete Gesetzgebung oder 
irgendeine andere zur Herstellung einer neuen sozialen und wirtschaftlichen Ord-
nung als notwendig erachtete als verfassungsgemäß angenommen werden. Alles, 
was man benötigte, war lediglich ein Wechsel im „Nachdruck", der ein altertüm-
liches Instrument auf ein fortschrittliches Zeitalter abstimmen würde. Bei früheren 
Krisen hatte man in der Verfassung kein Hemmnis gefunden, wenn es galt, den 
Willen des Volkes in die Tat umzusetzen. Warum sollte sie denn im gegenwärtigen 
Fall starr und unnachgiebig dastehen, und gegen die Versuche klarblickender 
Staatsmänner ein gebieterisches Veto einlegen, die sich bemühten, die Vereinigten 
Staaten in einen Organismus zu verwandeln, - ja sogar zu „revolutionieren", - 
der fortschrittlich, geschmeidig, wachsam und nur damit befaßt sei, die wahre 
Wohlfahrt der amerikanischen Massen zu fördern? 

Als nun das Auge des Präsidenten die Lage überblickte, schien nur ein Stein des 
Anstoßes dem neuen Ausblick im Wege zu stehen. Das war die persönliche Zu-
sammensetzung des Obersten Bundesgerichtshofes selbst. In den letzten Jahren ist 
viel Nachdruck auf die Neigungen einzelner Richter bei der Rechtsprechung ge-
legt worden. Daß sie geneigt gewesen seien, nicht nur die Verfassungsrechtlichkeit 
von Gesetzen, sondern auch ihre Verwertbarkeit bei der öffentlichen Politik in Er-
wägung zu ziehen, war ein oft erhobener Vorwurf. Als eines der Übel der Zeit 
wurde das vom Richter und nicht vom Kongreß geschaffene Gesetz verschrien. 
Da man die Tatsache außer acht ließ, daß die wichtigste dieser jüngsten Entschei-
dungen einstimmig gefällt wurde, und daß drei Richter zugestimmt hatten, die in 
radikalen Kreisen schon lange wegen ihrer liberalen Ansichten beliebt gewesen 
waren, so schaute man in Regierungskreisen auf diese Urteile gern als auf „von 
Richtern geschaffene Gesetze" herab. Man sagte sich, irgendein anderer Gerichts-
hof hätte unzweifelhaft Wege entdeckt, um die Neuerungen in eine altehrwürdige 
Verfassung einzufügen. Bei dieser Überlegung war der Weg aus dem impasse die 
Einfachheit selbst. Folgendes war zu machen: das Tribunal, wie es sich augenblick-
lich zusammensetzte, mußte praktisch abgeschafft und durch ein anderes ersetzt 
werden. Es war nun tatsächlich unmöglich, geachteten Herren den Laufpaß zu 
geben, deren Haltung keinen Anlaß zu einem Strafverfahren gegeben hatte, aber es 
gab ja noch andere Mittel, mit denen man das gleiche Ergebnis erzielen konnte. 
Die Verfassung selbst zeigte den Weg. Dieses Gesetzeswerk begründet den Obersten 
Gerichtshof nicht so, wie er jetzt gebildet wird. Es sagt lediglich, daß es einen 
Obersten Bundesgerichtshof geben solle und „solche untergeordnete Gerichtshöfe, 
wie sie der Kongreß von Zeit zu Zeit anordnen und einrichten kann". Sie legt nicht 
fest, wieviele Mitglieder diese Körperschaft umfassen soll oder wie hoch sich die 
Gehälter zu belaufen hätten, ausgenommen, daß der dafür ausgeworfene Betrag- 

98 



während der Dauer der Amtstätigkeit nicht herabgesetzt werden darf. Der [4441 
Kongreß kann nach freier Wahl die Anzahl der Mitglieder vermehren oder ver-
mindern; in der Tat hat er die Mitgliederzahl des Obersten Bundesgerichtshofes in 
den vergangenen einhundertfünfzig Jahren mehrmals sowohl verringert als auch 
erhöht. Wir sagen daher nicht zu viel, wenn wir behaupten, daß der Kongreß über 
diesen dritten Zweig der Regierung Macht über Leben und Tod besitzt. Im Falle 
eines der Exekutive völlig unterwürfigen Kongresses kann diese letztere Macht das 
Tribunal nach Belieben schaffen oder zerstören. Kommentatoren der Verfassung 
haben die Aufmerksamkeit immer auf die gefährdete Lebensdauer des Obersten 
Bundesgerichtshofes gelenkt. Einer der scharfsinnigsten unter ihnen, Lord Bryce, 
erblickt hierin eine der gefährlichsten Schwächen einer Verfassung, die er sonst 
sehr bewunderte. Mit nahezu prophetischer Schau schreibt er darüber in seinem 
American Commonwealth. „Diese Methode (nämlich, die Methode, Richter 
zu ernennen, um eine gegenteilige richterliche Entscheidung zu erhalten) ist einer 
weitgehenden und möglicherweise gefährlichen Anwendung zugänglich. Man setze 
den Fall, daß ein Kongreß und ein Präsident darauf bestünden, etwas zu tun, was 
der Oberste Bundesgerichtshof als der Verfassung widersprechend erachtet. Ein 
Justizfall taucht hierbei auf. Der Gerichtshof erklärt nach Vernehmung des Falles 
das Statut einstimmig für null und nichtig, da es außerhalb der Machtbefugnisse 
des Kongresses liegt. Der Kongreß verabschiedet darauf ein anderes Gesetz und der 
Präsident unterzeichnet es, wodurch die Zahl der Richter mehr als verdoppelt wird. 
Der Präsident ernennt für das neue Richteramt Männer, die sich verpflichten, das 
frühere Statut für verfassungsrechtlich zu erklären. Der Senat bestätigt die Er-
nennungen. Ein anderer Fall, der die Gültigkeit des umstrittenen Gesetzes zur 
Sprache bringt, wird beim Gerichtshof anhängig gemacht. Die neuen Richter über-
stimmen die alten; das Statut erwirbt dadurch Gültigkeit; die Sicherheit, die für 
den Schutz der Verfassung vorgesehen war, verschwindet wie ein Morgennebel". 

Die Situation, die Lord Bryce vor fünfzig Jahren voraussah, trat nun ein. Prä-
sident Roosevelt war entschlossen, seine neuen Gesetze im amerikanischen System 
zu verankern, und zwar dadurch, daß er sich einen Gerichtshof verschaffte, der sich 
für ihre Gültigkeit einsetzte. Um den vertrauten Ausdruck zu gebrauchen, er be-
absichtigte, mit dem Gerichtshof eine „Schiebung" vorzunehmen. Wenn das eng-
lische Oberhaus Gesetze ablehnte, die als Ausdruck des Volkswillens angesehen 
wurden, übte man in solchen Verfassungskrisen auf diese Kammer durch die 
Drohung, man würde genügend neue Peers ernennen, um eine bejahende Ab-
stimmung zu erreichen, einen Druck aus. Präsident Roosevelt schlug nun die An-
wendung eines ähnlichen Zwanges auf den Obersten Bundesgerichtshof vor. Ein 
ziemlich verwickelter Plan wurde ausgearbeitet, durch den diesem Tribunal sechs 
neue Richter zugeteilt werden konnten; da diese durchwegs vom Präsidenten aus-
gesucht wurden, konnte man von vornherein annehmen, daß sie seinen Willen tun 
würden. Immerhin besteht zwischen der Schaffung neuer Peers in England und 
der Schaffung neuer Richter in den Vereinigten Staaten ein wesentlicher Unter-
schied. Das Oberhaus ist zum größten Teil eine gesetzgebende Kammer, wohin-
gegen der Oberste Bundesgerichtshof als unparteiisches Forum zu betrachten [445] 
ist, das die Gesetze nicht hinsichtlich ihrer Vorzüge, sondern in bezug auf ihre Ver- 
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fassungsrechtlichkeit zu beurteilen hat. Jede Mutmaßung in Großbritannien, der 
Premier dürfe die Entscheidungen der Gerichtshöfe diktieren, würde in Groß-
britannien den gleichen Aufschrei auslösen, wie der tatsächlich in diesem Lande 
gemachte Versuch hierzu. Denn das war im Grunde genommen das Programm des 
Präsidenten. Mr. Roosevelt setzte den Fall in vielen Worten auseinander. In 
„Kaminplaudereien" unterrichtete er die lauschende Nation, daß das Gericht nicht 
mit ihm einig gegangen wäre; daß die drei Abteilungen der Regierung wie drei 
Pferde wären, von denen eines sich weigere, mit den andern beiden im gleichen 
Schritt zu gehen; daß das, was man wolle, ein Oberster Bundesgerichtshof sei, der 
dem Kongreß und der Exekutive zum Aufbau einer besseren Welt die Hand reiche. 
Mit andern Worten, die schwebende Reform sollte eine Gerichtsbarkeit schaffen, 
die das Programm des Präsidenten billige und die jede Maßnahme, welche die zwei 
anderen Abteilungen zur Annahme geeignet erachteten, verfassungsrechtlich gut-
heißen würde. Kein Präsident hatte je zuvor das Recht gefordert, die Gerichtshöfe 
als unabhängige, richterliche Körperschaften auszulöschen und an ihre Stelle den 
Willen der Exekutive zu setzen. Hier liegt ein Grund, warum diese Krise in zu-
künftigen Verfassungsgeschichten noch lange herumgeistern wird. 

Und hier ist noch einer. Die oben zitierte Warnung Lord Bryces legt auf eine Be-
dingung Nachdruck, welche für den Erfolg irgendeines derartigen Machtraubes sei-
tens der Exekutive, wie ihn der Plan Roosevelts beabsichtigte, notwendig ist. Um 
das erwünschte Endziel zu erreichen, muß der Präsident der Mitarbeit des Kon-
gresses sicher sein. Allein kann der Präsident das Gerichtswesen nicht zerstören; er 
bringt es nur fertig, wenn der Kongreß den verständnisvollen Bundesgenossen 
spielt. Auf alle Fälle müssen Senat und Abgeordnetenhaus das Gesetz verabschieden, 
das die Gerichte „reorganisiert"; in technischer Hinsicht billigt oder mißbilligt der 
Präsident bloß ihren Akt. Somit muß ein Präsident, bevor er die Unabhängigkeit der 
Gerichtsbarkeit vernichtet, zuerst den Kongreß zu einem sklavischen Vollzieher 
seines Willens herabdrücken. Die Erfahrungen, die Mr. Roosevelt schon vorher mit 
den Gesetzgebern gemacht hatte, hatten ihm allen Grund zur Annahme gegeben, 
daß er sich bei dieser Vorarbeit durchsetzen werde. Bis zum Februar 1937 hatte der 
Kongreß in tiefster Ergebenheit mit den meisten seiner weitgehenden Vorschläge 
Schritt gehalten, selbst wenn er nicht mit ihnen übereinstimmte. Im November 
1936 war Präsident Roosevelt mit einer beispiellosen Majorität für eine zweite Prä-' 
sidentschaft gewählt worden. Er deutete diese Abstimmung im Sinne einer wirk-
lichen Ermächtigung seitens der Wählerschaft alles zu tun, was er zu ihrer Wohl-
fahrt als wesentlich betrachtete. Es gibt nichts, wodurch der Kongreß so einge-
schüchtert wird wie durch nachgewiesene Unbesiegbarkeit bei der Wahl; die poli-
tische Zukunft jedes demokratischen Abgeordneten und Senators schien von den 
guten Beziehungen mit der Exekutive abzuhängen. Die Annahme, eine gelehrige 
demokratische Majorität würde irgend etwas, worum der Präsident bat, ablehnen, 
erschien im Februar 1937 vermessen. Doch das Wunder geschah. Die Unabhängig-
keit, die der Kongreß im Kampfe um den neuen Gerichts-Akt zeigte, wird als [446] 
eines der glanzvollsten Kapitel in die Geschichte dieser Körperschaft eingehen. Man 
hat den Kongreß in jüngster Zeit oft recht ungünstig beurteilt. Seine Selbstsucht, 
sein Beharren auf politischen Fragen aller Art, sein Mangel an Würde haben ihn 
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einem guten Teil des Publikums verächtlich gemacht. Intellekt und staatsmännisches 
Können, aufrichtige Ergebenheit für die Interessen der Öffentlichkeit hielt man 
für die letzten Eigenschaften, die man auf dem Hügel des Kapitols suchen durfte. 
Doch auf den wirklichen Ruf nach patriotischem Einsatz veränderte sich schlag-
artig das Bild. Ein neuer Geist, getragen von dem einen Gedanken der Heiligkeit 
der amerikanischen Institutionen trat an Stelle der Selbstsucht, die vorher dominiert 
hatte. Als sie vor die Wahl gestellt wurden, entweder das amerikanische Gerichts-
wesen zu zerstören oder ihren eigenen augenblicklichen selbstsüchtigen Interessen 
zu folgen, schlugen Kongreßmänner und Senatoren als Gesamtheit den patriotischen 
Kurs ein. Im Kampf gegen ihren eigenen Präsidenten, ihre eigenen politischen 
Geschicke in die Waagschale werfend, trat eine genügende Anzahl demokratischer 
Kongreßmänner und Senatoren gegen diese Änderung auf, um die Wirksamkeit 
des Erlasses zu verhindern. In anderer Hinsicht schwang sich die Legislative in 
ihrem Verhalten auf eine neue Höhe. Zu einer Zeit, wo die politische Literatur 
einen Tiefstand erreicht zu haben schien, stellte der Rechtsausschuß einen Bericht 
über das Gesetz zusammen, der sich einen Platz unter den klassischen Werken 
der amerikanischen Politik erobern wird. Die Debatten im Senat erreichten eine 
Höhe der Beredsamkeit und der Staatskunst, welche an die Tage erinnerte, da diese 
Körperschaft in höchstem Ansehen stand. Noch über ein anderes modernes Wun-
der muß berichtet werden. Diese Debatten bewirkten etwas in neuerer Zeit Bei-
spielloses: sie veränderten tatsächlich das Wahlergebnis. Die Mitglieder lauschten 
den Reden, suchten Klarheit für ein schwieriges Problem und waren von den Er-
örterungen ihrer Kollegen mitgerissen. Zum ersten Male seit vielen Jahren wurde 
aus dem Senat die beratende Körperschaft, wie sie von den Begründern der Re-
gierung geplant gewesen war, 

Aus diesem Grund gibt uns diese Episode in der Verfassungsgeschichte reichlich 
Anlaß, die Zukunft der Vereinigten Staaten optimistisch zu betrachten. Trotz ihrer 
manchmal recht seltsamen Verirrungen hat diese Nation beharrlich eine Eigen-
schaft gezeigt: sie zeigt  sich immer ihrer Aufgabe gewachsen, wenn diese Gelegen-
heit eine wahre Krise in der Geschichte der Nation bedeutet. Auch in den kritischen 
Monaten des Jahres 1937 war dies der Fall. Hinter der ganzen Opposition, die sich 
sowohl im Abgeordnetenhaus als auch im Senat zusammenballte, stand die Macht 
der öffentlichen Meinung. Das amerikanische Volk unter Einschluß aller Klassen 
und Schichten des sozialen und wirtschaftlichen Wohlstandes, zeigte in unmiß-
verständlicher Form seine Gegnerschaft gegen diesen Angriff auf die Unabhängig-
keit der Gerichte. Letztlich war dies die Kraft, die den Eingriff des Präsidenten 
abwehrte. Daraus ergibt sich, daß eine Wiederholung des Versuches, die Verfassung 
in dieser Art zu ändern, nicht wahrscheinlich ist. Der Plan, für die Bildung eines 
neuen amerikanischen Reiches notwendige Entscheidungen mit Hilfe einer [447] 
Schiebung bei Gericht zu erreichen, hat einen schweren Schlag erhalten. Der von 
den Begründern selbst für die Einführung neuer Grundsätze zur Führung der Na-
tion vorgezeichnete Weg bleibt der einzige, dem man klugerweise folgen kann. Be- 
vor nicht radikale Ergänzungen angenommen werden oder sogar eine allgemeine 
Umänderung der Bundes-Charter durchgeführt worden ist, wird die vorhandene 
Organisation der amerikanischen Industrie mit den Änderungen, die die Ge- 
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richte als mit der Verfassung nicht in Widerspruch stehend bezeichnen, bestehen 
bleiben. 

Dies ist jedoch nicht die ganze Geschichte. Die Krise von 1937 führte nicht zu 
den revolutionären Verfassungsänderungen, welche die Regierung vorzunehmen 
wünschte, sondern förderte neue, lebendige Deutungen des vorhandenen Systems 
zu Tage. In gewissen Ergebnissen hinsichtlich der Erweiterung besonderer Macht-
befugnisse erwies sich die besprochene Periode als eine der epochemachendsten des 
Jahrhunderts. Als Folge gewisser in diesem schicksalsvollen Jahr getroffenen Ent-
scheidungen, kam es auf dem Gebiet des Handels und der Industrie Amerikas zu 
einem vollkommenen Bruch mit der Vergangenheit. Diese neue Interpretation be-
trifft jene berühmte Klausel vom „Handel zwischen den Staaten", welche von allem 
Anfang an die bedeutendste der dem Kongreß zugestandenen Vollmachten gewesen 
war. Die Notwendigkeit, den zwischenstaatlichen Handel zu regeln, hatte ja vor 
allem zum Konvent von Philadelphia geführt. Dieser gleiche schicksalsvolle Satz 
hat auch die weitestreichenden Verlautbarungen des Obersten Bundesgerichts in-
spiriert, womit die Bundesautorität festgelegt und umrissen wurde. Und nun folgte 
auf Marshalls Entscheid im Jahre 1824, der - im Fall Gibbons vs. Ogden - 
den zwischenstaatlichen Handel und die Schiffahrt vor den Kongreß brachte; auf 
die Entscheidung des Obersten Bundesrichters Waite im Jahre 1878, der die Be-
fugnis des Kongresses zur Regelung des Eisenbahntransportwesens - insbesondere 
bei der Bestimmung der Frachtsätze festlegte, auf viele spätere Entscheidungen, 
welche dem Kongreß die Gerichtsbarkeit über ungesetzliche Verbindungen zur 
„Drosselung des Handels" übertragen, folgte nun noch eine neue Rechtsverordnung 
die den Bogen der Handelsklausel womöglich noch weiter spannte. Die Bedeutung 
des manchmal hinderlichen Ausdrucks „Handel zwischen den verschiedenen Staa-
ten" ist erneut definiert und mit einem nationalen Geltungsbereich ausgestattet 
worden, der für die Staatsmänner, die sie schufen, kaum vorstellbar gewesen wäre. 
Diejenigen, welche noch immer die „reaktionäre" Einstellung der Richter betonen, 
könnten sich in diese Entscheidung des gegenwärtigen Obersten Bundesrichters 
nutzbringend vertiefen. Sie stellt einen vollständigen Bruch mit der Vergangenheit 
dar. Bevor noch der Oberste Bundesgerichtshof über Labor Relations Bill ein Ur-
teil abgab, schien seine Stellungnahme zur Fabrikproduktion als Handel fest-
zuliegen. Mehrere „große" Entscheidungen der vergangenen Jahre hatte man als 
endgültige und unwiderrufliche Erledigung der Frage angesehen. Zeitweilig hatte 
der Kongreß Industriekommissionen aufgestellt, die eine nahezu despotische 
Herrschaft ausüben sollten. Diesen Körperschaften war die Macht übertragen 
worden, die Arbeitsbedingungen in den Kohlenbergwerken zu regeln, Löhne [448] 
und Arbeitszeit festzusetzen, den Ertrag zu bestimmen und die Preise auf-
zustellen. Auf Grund welcher Theorie hatte der Kongreß diese tatsächlich dik-
tatorischen Befugnisse über Unternehmungen an sich gerissen, welche früher 
seiner Jurisdiktion nicht unterworfen waren? Wieder war es die Klausel über 
den zwischenstaatlichen Handel. Stellte nicht der Kohlenbergbau einen Handel 
„zwischen den verschiedenen Staaten" dar? Doch das Gericht hatte diese Be-
trachtung zurückgewiesen, das Gesetz verworfen und bestritten, daß dies der Fall 
sei. Hierbei gab es den vier Worten eine anscheinend klare und feste Definition, 
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welche bei vielen Gelegenheiten alle seine Kräfte an feinem Unterscheidungs-
vermögen in Anspruch genommen fatten. 

Zur Aufhellung des Dunkels wurde der Geist John Marshalls zitiert. Seit hun-
dert Jahren griff das Gericht auf der Suche nach Lösungen zeitgenössischer Pro-
bleme auf die Schriften dieses berühmtesten seiner Vorgänger zurück. „Was ist 
zwischenstaatlicher Handel"?, fragte der Bundesgerichtshof von 1935 und wie 
immer zeigte sich Marshall zur Antwort bereit. „Handel ist unzweifelhaft Verkehr, 
doch ist er etwas mehr; er ist Beziehung. Er bezeichnet die kommerzielle Beziehung 
zwischen Nationen und Teilen von Nationen in allen ihren Zweigen und wird durch 
Vorschriften reguliert, um diese Beziehung aufrecht zu erhalten". Auf Grund dieses 
Prinzips hatte der Oberste Bundesrichter Hughes erklärt, daß die Geschäftsführung 
innerhalb der Staatsgrenzen, die Fertigung von Produkten, die unter örtlichen Ver-
hältnissen durchgeführt wird, kein zwischenstaatlicher Handel sei; daß „Beziehung" 
zwischen Staat und Staat, die Marshall zur Erfüllung verfassungsrechtlicher Er-
fordernisse für notwendig halte, fehle. Jede andere Interpretation würde besagen, 
daß der Kongreß nach seinem Belieben alle Tätigkeiten des Volkes kontrollieren 
könnte. Nach einer solchen Deutung könnte er die mannigfaltigen Handlungen 
der Regelung und Kontrolle durchführen, wie es der Recovery-Act versucht hatte. 
Aber waren denn diese Produkte nicht zum großen Teil für den zwischenstaatlichen 
Handel bestimmt und fanden sie nicht schließlich ihren Weg dorthin? Ja, ant-
wortete das Gericht. Warum, fragte die Regierung, seien sie denn dann nicht zwi-
schenstaatlicher Handel und demgemäß der Regelung durch die Handelsklausel 
unterworfen? Weil keine „Beziehung" im verfassungsrechtlichen Sinne bestehe. 
Solange sich Waren im Prozeß der Erzeugung oder Verarbeitung befänden und so-
lange 

o
lange sie unverwertet in den Warenhäusern lägen, hätten sie noch nicht in den 
Handel Eingang gefunden. In diesem unbeweglichen Zustand seien solche Ma-
terialien der ausschließlichen Zuständigkeit der Staaten unterworfen, in denen sie 
„ruhten". Hätte denn der Kongreß überhaupt das Recht, Arbeitsbedingungen und 
Löhne vorzuschreiben, ja die Preise festzulegen, zu denen die Waren verkauft wer-
den sollten? Ja. Der Bundesgerichtshof hätte den genauen Zeitpunkt angegeben, 
wo diese Herrschaft der allgemeinen Regierung einsetze. Sobald eine Fertigware 
die Fabrik verlasse und ihre Reise in einen anderen Staat anträte - sobald sich eine 
Tonne Kohle auf eine ähnliche Fahrt mache - dann erst stelle sie „Be- [449] 
ziehung" dar, die Marshall als Voraussetzung für die Anwendung der Handels-
klausel verlange. Die Meinung des Obersten Bundesrichters Hughes im Bituminous 
Cml Law zog sauber diese Scheidelinie. Der Vorgang des Bergbaues war örtlich, 
gänzlich innerhalb der Staaten gelegen und konnte daher von den Gesetzen des 
Kongresses nicht berührt werden. Vor allem aber konnte er die Löhne der Berg-
arbeiter oder ihre Arbeitsbedingungen nicht festlegen. Sobald aber einmal die 
Kohle in verschiedene Staaten oder ins Ausland auf Reisen geschickt würde, nähme 
sie einen zwischenstaatlichen Charakter an. Nun konnte der Kongreß einschreiten 
und die Maschinerie zur Festsetzung der Preise und zur Regelung der Konkurrenz 
stellen. Das Fördern träger Kohle aus dem Innern der Erde sei kein Handel, doch 
ihre Verladung auf Züge und ihre Beförderung in andere Staaten, das sei Handel. 
Die Unterscheidung schien klar, umrissen und fest. Der Gerichtshof Hughes war 
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bereit, sich auf diese Definition, woraus „Handel zwischen den Staaten" besteht 
und woraus nicht, festzulegen. 

Doch das ist nun nicht mehr der Fall. Die altehrwürdige Definition „des zwi-
schenstaatlichen Handels", die in diesem Kohlenentscheid so anschaulich dar-
gelegt worden war, gilt nicht mehr. Das Gericht hat seine auf Biegen und Brechen 
eingestellte Haltung aufgegeben und eine vollkommen neue angenommen. Zu-
mindest ist dies der Eindruck, den die neuerlichen lebenswichtigen Entscheidungen 
auf den Nichtjuristen machen. Nun mag ja dieses laienhafte Urteil falsch sein. 
Vielleicht gibt es Unterschiede zwischen der Fertigung von Stahl und mensch-
licher Bekleidungsstücke und der Kohlenförderung, welche die beiden ersteren zu 
einem zwischenstaatlichen Handel machen und die letztere zu einem lediglich ört-
lichen Unternehmen, doch der Nichtfachmann begreift sie nicht. Ein großes Stahl-
werk, wie das von Jones und Laughlin in Pittsburgh, bezieht seine Rohmaterialien 
aus Gebieten, welche außerhalb von Pennsylvania liegen; es verarbeitet sie zu Fertig-
produkten und sendet sie in andere Staaten; diese verschiedenen Transaktionen 
erklärt nun das Gericht, stellen einen „kommerziellen Strom" her, der den bloßen 
Fertigungsakt in zwischenstaatlichen Handel verwandelt. Eine kleine Kleider-
fabrik in Richmond, Virginia, importiert Material aus anderen Staaten, verarbeitet 
es zu Bekleidung und verkauft das Enderzeugnis in allen achtundvierzig Staaten. 
So wird nun die Herstellung von Kleidern der Reihe nach zu „zwischenstaatlichem 
Handel" und unterliegt der Oberaufsicht gemäß diesem historischen Ausdruck. 
Es ist nicht nötig, die bereits berühmt gewordene Ansicht weiter zu untersuchen - 
feine, metaphysische Unterschiede aufzuspüren, welche die eine Handelstransaktion 
zu einem Gegenstand der Aufmerksamkeit des Kongresses machen und die andere 
übersehen, oder die letzte Definition mit früheren richterlichen Versuchen, einen 
entgegengesetzten Urteilsspruch zu erklären, in Einklang zu bringen. Doch kann 
klar gesagt werden, daß die fünf Entscheidungen, die am 12. April 1937 gefällt 
wurden, neue Vereinigte Staaten schaffen. Die Herrschaft des Kongresses ist nun 
so ausgedehnt, daß die Republik in industriellen, vielleicht auch landwirtschaft-
lichen Angelegenheiten eine ausgebaute Nation geworden ist. Oder vielleicht [4501 
sollte man sagen, daß, wenn diese Verlautbarungen an sich keine solche neue Ge-
sellschaft schaffen, es bald andere bewirken werden, denn die gleiche Denkungs-
weise und der gleiche Anpassungsgeist an Ereignisse, die die Bedeutung der 
Verfassung bis zu diesem Punkte ausgeweitet haben, können sie leicht in neue 
Gebiete vorstoßen lassen. Somit wird der Nationalismus, den, wie aus den vorher-
gehenden Seiten zu ersehen ist, die Gründer im Sinne hatten, seiner Verwirk-
lichung näher gebracht. Diese Zentralisation in der Verwaltung wie auch in der 
Regierung, worüber Alexis de Tocqueville so viel zu sagen hatte, kann nach allem 
das Schicksal der verwandelten Vereinigten Staaten sein. Doch sollte man sich 
daran erinnern, daß diese Ausdehnung der Handelsklausel die Entscheidung nicht 
berührt, die den National-Recovery-Act außerhalb des Gesetzes gestellt hat. Dieser 
war aus anderen Gründen ungültig - wegen der verfassungswidrigen Verleihung 
gesetzgebender Befugnisse. 

Diese Ausweitung der Handelsklausel, die dem Kongreß eine nahezu unbe-
schränkte Herrschaft über die Industrie gibt, ist die tiefstgreifende Veränderung 
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die sich aus der gegenwärtigen nationalen Krise ergeben hat. Wie das genaue End-
ergebnis ausfallen wird, kann erst die Zukunft dartun, doch wahrscheinlich wird 
es von hohem Wert sein. Genau wie Marshall als Markstein in der Geschichte der 
Verfassung dasteht, weil seine Interpretation dem Kongreß seine ursprüngliche 
Macht über den Handel der Nation gegeben hat, so kann auch Charles E. Hughes 
allbedeutend in die Zukunft als der Richter eingehen, der den umwälzenden Prozeß 
der Beseitigung aller Begrenzungen für diese Macht in die Wege geleitet hat. Doch 
das jüngste Aufstöbern von Präzedenzfällen hat noch einen bedeutsamen Schritt 
nach vorwärts veranlaßt - und zwar einen, der nach dem Urteil vieler Kritiker 
amerikanischer Verhältnisse schon lange fällig gewesen ist. Jene Praxis, Gesetze von 
Einzelstaaten, die im Interesse „sozialer Gerechtigkeit" geschaffen wurden, außer 
Kraft zu setzen, gerät allmählich in Mißkredit. Die Anwendung der „ordentlichen 
Rechtsprozeß"-Klausel, um menschenfreundliche Gesetzgebung zu hemmen, die 
Oliver Wendell Holmes so störte, wird bald der Vergangenheit angehören. Minimal-
löhne, Höchstarbeitszeit liegen nicht mehr außerhalb des Bestimmungsrechtes der 
Staaten. Die vorherrschenden Ansichten des Richters Peckham und des Richters 
Sutherland zu diesen Fragen hat das Gericht nunmehr für veraltet und irrig er-
klärt. Es ist daher keine „Vertragsverletzung" und keine Freiheitsberaubung ohne 
„ordentlichen Rechtsprozeß" mehr, wenn ein Staat die Leistung von mehr als zehn 
Arbeitsstunden am Tag oder die Zahlung von Löhnen verbietet, die den Emp-
fänger zu einem Elendsdasein, wenn nicht zur Entwürdigung verurteilen. Zu die-
sem epochalen Wechsel in Gesetz und Haltung kam es am 29. März 1937 - ein 
Datum, das in den Annalen des höchsten Tribunals Amerikas bedeutsam zu wer-
den verspricht. In einer Mehrheitsentscheidung, die vom Obersten Bundesrichter 
Hughes selbst verfaßt wurde, wurde die Verfassungsrechtlichkeit eines Gesetzes 
des Staates Washington, das Minimallöhne für Frauen vorsah, anerkannt. Dieses 
Urteil ist nicht als Inkonsequenz des Obersten Bundesrichters anzusehen, denn er 
hatte standhaft die Gültigkeit einer solchen Gesetzgebung verfochten, wohl aber 
bedeutete es einen Wechsel in der Haltung des Gerichts als Körperschaft, [451J 
denn es hatte früher derartige Gesetze nicht anerkannt, besonders das des Distriktes 
von Columbia im Falle von Adkins vs. Children's Hospital. Besonders ein 
Satz in den Ausführungen des Obersten Bundesrichters Hughes erhebt sie auf 
einen hohen Stand moralischen Mutes. Indem er Präzedenzfälle beiseiteschiebt - 
sich „umstellt", wenn man will - geht das richterliche Denken gewohnheitsmäßig 
seine eigenen vorsichtigen Wege. Es entdeckt in sinnreicher Weise Feinheiten, in 
welchen sich der zu begutachtende Fall von dem unterscheidet, worauf sich der 
Präzedenzfall aufbaut. Eine andere Methode, Stellungen einzunehmen, die mit der 
Vergangenheit unvereinbar sind, ist nach den Worten des Obersten Bundesrichters 
Taft sub silentio gewesen. Doch gab es in diesem Fall keine krummen Wege. 
Der Oberste Bundesrichter schob, fast unwirsch, Ausflüchte dieser Art beiseite. 
Er erklärte kühn: „Der Fall Adkins vs. Children's Hospital sollte als über-
holt angesehen werden und ist es auch!"  Das soll heißen, daß dem Gericht ein 
neues Licht aufgegangen war und daß es sich keine Mühe gab, die Tatsache zu 
verhehlen, daß es seinen Sinn geändert hatte. In offener Versammlung verkündete 
es seine Sinnesänderung. Er rief peccavi für die Fehler der Vergangenheit und 
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versprach, nicht mehr zu sündigen. Das Gericht hatte bei der sozialen Gesetz-
gebung und bei der angeblichen, durch das verstaubte „gehörige Rechtsprozeß"-
Geschäft gebotenen Behinderung sein Antlitz einfach einer neuen Richtung zu-
gewandt und sich damit auf einen Standpunkt gestellt, der mit den besten Ab-
sichten der modernen Welt harmoniert. Dies sind tapfere und beruhigende Worte 
und sie beweisen durch sich selbst, daß, wie immer das Ergebnis zeitweiliger Kon-
troversen sein mag, die Rolle des Gerichtswesens im amerikanischen Plan der 
Dinge auf keinen Fall zu Ende gespielt ist. 
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